Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats (§87 BetrVG)

Wo gilt echtes Mitbestimmungsrecht?
Der Betriebsrat muss zustimmen, sonst darf der Arbeitgeber nichts umsetzen:
· Arbeitszeit (Beginn, Ende, Verteilung, Schichtpläne)
· Urlaubsgrundsätze & Urlaubspläne
· Überstundenregelung
· Leistungs- & Verhaltenskontrollen (z. B. Software, Kameras)
· Betriebliche Ordnung (z. B. Kleiderordnung, Verhalten im Betrieb)
· Arbeitsentgelte: nur bei Lohngestaltung im Betrieb, nicht bei Einzelverträgen
· Gesundheitsschutz, Pausenregelung, mobiles Arbeiten, Homeoffice-Richtlinien
· Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
Wie wird das Mitbestimmungsrecht genutzt?
1. Arbeitgeber plant etwas Neues
2. Betriebsrat muss formell zustimmen
3. Keine Einigung?  Einigungsstelle wird angerufen (Schlichtung + Entscheidung)
WICHTIG
Ohne Zustimmung des Betriebsrats ist eine mitbestimmungspflichtige Maßnahme nicht rechtswirksam – auch bei Dringlichkeit.
